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fen Gebühren. Der Amtmann genießt über das auS

freye Wohnung und eine Besoldung welche die Summe

von 5500 Franken nicht übersteigen darf.

b. Amtsgericht.

57. In jedem Amtsbezirk soll unter der Benennung

Amtsgericht ein Gerichtshof seyn, der aus dem

Amtmann, welcher den Vorsitz führt, und 6 Beysitzern

bestehe» soll.

58. Da wo ein Amtsbezirk in Abtheilungen getheilt

worden ist, sell in jeder derselben ein Amtsgericht seyn.

59. Diese Beysitzer des Amtsgerichts werden aus

einem dreyfachen Vorschlage, den das Amtsgericht selbst

macht, durch das Appellarionsgericht ernennt.

60. Um Vorschlags- und wahlfähig zu seyn, muß

man Friedensrichter seyn oder gewesen seyn, oder

wenigstens zwey Jahre die Stelle eines Gerichtsge-

schwornen bekleidet haben, oder Mitglied des Senats
oder eines hölzern Rechlstribunals gewesen, und dabey

keinem der Glieder des Amtsgerichts im zweyten Grade
des Geblüts verwandt seyn.

6>. Ein Beysitzer am Amtsgericht bleibt so lange

an seiner Stelle, als er die eines GerichcSgeschwornen

bekleidet, und wann ein solcher in lezterer Eigenschaft
bestätigt wird, so behält derselbe ohne fernere Wahl
auch die erstere.

62. Das Amtsgericht wird durch den Amtmann
beeidigt.

6z. Es hat einen Amtsgerichtsschreiber, der auf
«inen dreyfachen Vorschlag des Cantsnsstatthalters
durch das Gericht selbst ernennt und beerdigt wird.
Derselbe wird so viele substituirte Secretairs halten,
als die Menge der Geschäfte erfodert; er stellt solche

dem Gencht vor, das sie beeidigt.

64. Das Amtsgericht hat ferner einen oder mehrere
Weibe! zur Abwart.

6z. Es führt über alle seine Verhandlungen, und
zwar über die ihm durch den Art. angewiesenen,
ein absonderliches Protokoll.

66. Seine Akten müssen von dem Amtsschreiber

unterzeichnet, und mit dem Siegel des Amtmanns
versehen seyn.

67. Zu Abfassung eines Beschlusses oder eines Nr.
theils bedarf es der Gegenwart von wenigstens fünf
Gliedern des Amtsgerichts und der Mehrheit der Stim-
men der Anwesenden.

68. Im Falle wegen Krankheit oder Abwesenheit,
oder Partheylichkeil wegen Verwandtschaft oder sonst

das Amtsgericht nicht vollzählig seyn sollte, um gültig,
handeln zu können, sollen die übrigbleibenden sich aus
der Zahl der Gerichtsgeschwornen dis zur gesetzlichen
Zahl ergänze».

69. Dem Amtsgericht liegt erstlich die Ausübung,
aller derjenigen Zweige der nicht streitigen Gerichtsbar-
keil ob, die nicht den Gerichtsgeschwornen überlaste»
sind, wie die Bestätigung der Vormünder und ihre«
Rechnungen, Freyungcn, Homologation der Testamente,
Erthellung der Wohlthat des Inventariums bey Erd.
schaften, Besieglung der Contraklen, die kraft der Gc-
sitze die Bekräftigung des Richters bedörfen u. dgl.

70. Das Amtsgericht ist Richter über atte Civil-
und Polizeyfälle, deren Beurtheilung nicht vermöge Art..
29. 47- und ;o. dem Friedensrichter und dem Amt-
manu überlassen ist.

7 w Es beurtheilt ohne Weitersziehung alle diejeni-
gen Civllfälle, deren Gegenstand die Summe der 200'
Franken nicht übersteigt.

72. Gleichergestalt spricht es ohne Weitersziehunq,
über alle Polizeyfälle ab, deren gesetzliche Strafe eine
Getdbusse von einhundert Franken oder eine elnmonak-
licye Gefangenschaft, oder ein Monat Leistung-
da wo diese Leistungen gesetzlich angenommen sind,
nicht übersteigt.

7;. Das Amtsgericht bildet das Anklaggcschwovnen-
gcrichl in allen peinlichen Fällen, und entscheidet als
solches über die Fortsetzung des von dem Amtmann
verhängten Vcrhafls gegen einen, der noch nicht in
Anktagszustand versezt ist.

74. Das Amtsgericht, der Amtmann, Schreibe«'
und Weidet mit eingeschlossen, beziehen die ihnen ge,
ordneten Gebühren; auch soll dem Schreiber wegen
Aufbewahrung der Protokolle eine freye Wohnung ange-
wiesen werden. Weilers bezicht derselbe, so wenig alö
die Beysitzer und der Weibel, keine Besoldung-.

(Die Forksetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Protocols.A uszugüberdie dieVerha'wd>

lungen der gesezmässig zusammen-
berufnen Tagsatzung des Cantons
Uri, die Eidesleistung betreffend,
vom iten Au g u st m 01, at i 8 o r., L. S. 4..

Der Inhalt ist in N. 4-6 und 427 des Nepubli-
taners bereits mitgetheilt worden..
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Bericht der Minderheit der Berneri-
schen Cantonsdeputirten z u H a n d en
ihrer Co nstltuent en. kspport cle Is Ni-
nonts >sez Députez s Is vists csatonslo cle Lerne
s Iem8 Lonlìitusntz. Deutsch und französisch. —
Ein großer Foliobogen.

Ist im Wesentlichen gleichlautend mit dem in Nr.
4io des Republikaners enthaltene» Berichte.

Erbauung der zur Tagsatzung des Can-
tons Schtvytz erwählten Depu tir ten
zum Besten des Vaterlandes und
ihres Cantons. VonBürgerMüller.
Frtedberg, Reg. Commtssär des
Cantons Waldstätten. 8. Zug, bey
Blunschi. igol. S. 20.

Ein zur Belehrung und Beruhigung über die ge-

gen die Eidlcistung aufgeworfenen Zweifel, beym Ein-
tricc des Reg. Kommissärs in den Kancon Waldstät-
ten geschriebener Aufsatz, den er nach fruchtlosen Be.
miihuugen, bey seiner Abreise dem Druck übergab.

Allgemeine Gesichtspunkte zur Grün-
dung u. Beurtheilung einer Staats.
Verfassung. Von V e t sch, e h m ali g e m

Représentant. 8. St. Gallen, dey
Hausknecht i 8oi. S. 40.

Ein besonderer Abdruk des in N. 452 und folg.
des Republikaners befindlichen Aufsatzes.

Zuschrift der Munizipalilät und Ke.
meindökammer der Stadtgemeinde
iluzern, an die g e me i n h e l ve ti sch e

Ratio naltagsarzung in Bern. Lu.
iern,den 14. Herbstmonat 1301. 8.

S. 12.

Die Zuschrift berührt folgende Puncte:

r. Mit der Luzernerfchen Cantonaltagiàtzung wun.
scheu die Verfasser, daß zur Vereinfachung der Ge-

schäste und der nöthigen Sparsamkeit, das Richter-

liche mit der Verwaltung vereinbaret, folglich der

Cantonaltagfatzung überlassen werde, die richterlichen

Behörden aufzustellen, und deren gegcnfcilige Verhält,
nisse zu bestimmen; wsbey der Centralrcgierung unbe.

nommen bliebe, allgemeine Civil- und Penalordnungfn

jt! treffen, deren Auvführunz aber so wie die Festset,

zung der Gerichtssporteln, jedem einzelnen Canton zu
überlassen wären; stc glauben es wäre schiklich, und
dem, vielleicht, allgemeinen Wunsche angemessen, daß
der oberste Gerichtshof, sey es unter diesem over eiucm
andern Namen aufgehoben, und die lezte richterliche
Instanz in Civil- und Criminalsachen, in dem Cantone
selbst festgcsczt werde.

2. Wünschen stc, daß die Ertheilung deS Cantons,
Bürgerrechts Niemand als einzig der ersten innern
Camonsbehörde zugestanden werde; daß auch überhaupt
dem helvetljchen Bürgerrecht, so viel nur immer mög,
lich, Schranken gesczt werden; da sonst zu befürchten
sey, daß die Einwohner der Gemeinden durch man»
niqfaltige Zudringlichkeit, früh oder später, aus ihrem
Eigenthum verdrängt würden.

Wenn es um Krieg Frieden, oder Verträge zu
thun ist, sollte immer die Zustimmung der Mehrheit
des Cantons - oder ihrer mit Instruction versehenen De-
pulirren, bey einer ausserordentlichen Tagsatzung, er,
foderlich seyn.

4- Ueber Abgaben, Zölle und Manien u. dgl., sollte
ebenfalls nur durch die Mehrheit der Cantone oder der
Cantonsvepulirten mit Instruction, auf einer helvett.
schen Tagsatzung entschieden werden möge».

Wenn es dermal nicht schiklich seyn sollte, die
stehenden Truppen zu entlassen, könten dieselben we.
nigstcns vermindert werden.

6. Auch die allgemeinen Unterrichtsanstalten sollten
jedem Canton gänzlich anvertraut werden.

Die Luzernrfchen Autoritäten stehen dann übrigens
in fester Beglaubigung: die künftige Centralrcgierung
sey nicht befugt, kch die Güter der Stifter und Klöster
zuzueignen oder darüber zu verfügen : und bey diesem schik.
lichen Anlaß können dieselben nicht umhin die im Can.
ton Baden liegende ehemalige Herrschaft Heydegg als
Luzcrnisches Cantonalgut ftyerlichst anzusprechen. Sie en.
den mit der aus dem Votum der Züricherischen Cant.
Tagsatzungs.Mmorität entlehnten Beglaubigung:
» daß mit schiklichen Einschränkungen und Hauptfach,
lich unter angemessener Oefnung des Stadtburgcrrechts
für Cantonsbürger, der Stadtgemeinde Luzer», cm
Hauptantheil an Besetzung der obersten Cantonsbchör,
den, und andurch ein Einsiuß auf die Leitung der
innern Cantonsvcrwaltung zu ertheilen wären. " Alles
aus Gründen von bekannter Stärke, wie z. B. »daß
sich die Cultur i n S t ädten le « ch ter en 5.

wickeln kann."
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